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1.  Gibt es einen gerechten Krieg?

Gibt es einen gerechten Krieg? Wer so fragt, muss mit 
Skepsis rechnen: Kann man sich einen größeren Gegensatz 
vorstellen als den zwischen Gerechtigkeit und Krieg? Ver-
weist nicht der Begriff der Gerechtigkeit auf eine faire Ver-
teilung von Gütern und Chancen und ein Miteinander 
gleichberechtigter Individuen? Bezeichnet er nicht das Ge-
genteil von Unrecht und Unterdrückung, Benachteiligung 
und Gewaltherrschaft? Ist Krieg nicht demgegenüber un-
trennbar verbunden mit der Entfesselung von Gewalt, mit 
unermesslichem Leid und dem Tod einer Vielzahl von 
Menschen? Ist er nicht eines der furchtbarsten Übel, das 
uns treffen kann? Und ist es deshalb nicht absurd, Gerech-
tigkeit und Krieg zusammenzudenken?

Wer diesen Verdacht hegt, der stelle sich die Gegenfrage: 
Lässt sich über Krieg wirklich sprechen, ohne dass man Fra-
gen der Gerechtigkeit und der Moral berührt? War es mo-
ralisch falsch, dass Großbritannien und Frankreich am 
3. September 1939 Deutschland den Krieg erklärten, um es 
an der Unterwerfung Polens zu hindern? Und wäre es 
nicht vielleicht moralisch richtig gewesen, wenn militä-
risch hinreichend potente Staaten 1915/16 den Völkermord 
an den Armeniern oder 1994 den Völkermord an der Tut-
si-Minderheit in Ruanda durch ein militärisches Eingreifen 
gestoppt hätten? Erschöpft sich Gerechtigkeit tatsächlich 
in einer fairen, die Interessen aller gleichermaßen berück-
sichtigenden Verteilung von Gütern? Erfordert sie nicht 
vielmehr auch den Schutz von Leib und Leben eines jeden 
Menschen, ja, vielleicht sogar den seiner Habe, vor unge-
rechtfertigten Übergriffen? Und hat sie nicht auch eine Di-
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mension, die die Bestrafung und Wiedergutmachung von 
Unrecht betrifft?

Wie immer man diese Fragen beantworten mag – eines 
zeigen sie ganz klar: Der Einsatz militärischer Mittel wirft 
Fragen der Gerechtigkeit auf. Die Philosophie denkt des-
halb seit der Antike über die Legitimität von Krieg nach. 
Dabei hat sich, insbesondere seit dem späten Mittelalter, 
eine Tradition kriegsethischer Reflexion herausgebildet, 
die in englischsprachiger Literatur meist unbefangener als 
im Deutschen als just war theory, als ›Theorie des gerech-
ten Krieges‹, bezeichnet wird.1 

Das vorliegende Buch greift Einsichten auf, die in dieser 
Tradition des Nachdenkens über die Legitimität von Krieg 
gewonnen worden sind, und versucht, auf die Frage, die es 
im Titel stellt, eine Antwort zu geben, die der Furchtbar-
keit eines jeden Krieges ebenso Rechnung trägt wie der 
Unvermeidlichkeit kriegsethischer Reflexion. Mir ist be-
wusst, dass das kein leichtes Unterfangen ist. Die Überzeu-
gung, dass es keinen gerechten Krieg gibt, lässt sich jedoch 
nicht dadurch als richtig erweisen, dass man die Frage ta
buisiert. Nicht die Diskreditierung der Frage scheint mir 
deshalb geboten zu sein, sondern die Suche nach einer 
überzeugenden Antwort und eine nüchterne Analyse der 
Konsequenzen, die sich daraus für eine Friedenspolitik er-
geben, die nicht unrechtsblind ist. Beides setzt zuallererst 
eine Klärung voraus, was genau die Frage eigentlich erfragt 
und warum das Nachdenken über die Legitimität von Krieg 
wichtig ist. Davon wird in diesem Kapitel die Rede sein.
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Wonach die Frage fragt

»Gerechtigkeit« ist ein positiv konnotierter Begriff. Ge-
rechtigkeit stellen wir uns zumeist als einen Zustand vor, 
der durch eine faire Verteilung von Gütern und die Bestra-
fung und Wiedergutmachung von Unrecht gekennzeich-
net ist. Die Frage, ob es einen gerechten Krieg gibt, kann 
deshalb leicht so verstanden werden, als erfrage sie, ob 
Krieg mit einem solchen Zustand in Verbindung gebracht 
werden kann. Das wäre jedoch ein Missverständnis. Denn 
der Ausdruck bellum iustum (›gerechter Krieg‹), in dem der 
Aristotelische Gedanke eines polemos dikaios2 wiederauf-
lebt, bezeichnet seit der Spätantike ein Kriegshandeln, das 
durch die Berufung auf göttliches oder natürliches Recht 
oder vernunftrechtliche Normen gerechtfertigt, d. h. als 
zulässig ausgewiesen werden kann. Die Frage »Gibt es ei-
nen gerechten Krieg?« zielt auf die Möglichkeit von Krieg 
ab, der in diesem Sinn normativ gerechtfertigt ist. 

Als normativer Maßstab kam dabei, weil es universell 
geltendes positives Völkerrecht nicht gab, bis an die Schwel-
le des 20.  Jahrhunderts nur ein nichtpositiver Maßstab in 
Betracht: das Natur- oder Vernunftrecht, in dem sich das 
von Natur aus bzw. von Vernunfts wegen Richtige artiku-
lierte. Heute kann demgegenüber über die Zulässigkeit von 
Krieg auf der Grundlage von Pakten und Verträgen, d. h. 
von universell geltendem positivem Völkerrecht, juristisch 
entschieden werden. Die Möglichkeit der Bezugnahme auf 
einen nichtpositiven Maßstab normativer Richtigkeit hat 
dadurch aber nicht an Bedeutung verloren. Denn eine ju-
ristische Entscheidung über die Zulässigkeit von Krieg be-
zieht sich ihrer Natur nach stets nur auf dessen rechtliche 
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Zulässigkeit. Die Bezugnahme auf die Moral, wie wir den 
nichtpositiven Maßstab normativer Richtigkeit heute 
meistens nennen, ist deshalb aus mehreren Gründen un-
verzichtbar. Sie dient 

(1)	 einer vom positiven Recht unabhängigen Beurtei-
lung von Handlungen und Handlungsweisen, 

(2)	 der Kontrolle und Kritik des positiven Rechts und 
(3)	 der Begründung von Vorschlägen zu seiner Verände-

rung, 
(4)	 der Rechtfertigung rechtswidrigen Handelns sowie 
(5)	 der Begründung von Handlungserwartungen, die 

über das vom positiven Recht Verlangte hinausgehen.

Die Frage, ob es einen gerechten Krieg gibt, zielt nicht auf 
eine juristische Auskunft ab. Sie nimmt vielmehr Bezug 
auf die Moral als einen nichtpositiven Maßstab normativer 
Richtigkeit. Ich verstehe die Frage deshalb so, dass sie er-
fragt, ob überhaupt  – und wenn ja: unter welchen Bedin-
gungen  – das Kriegshandeln einer Partei als moralisch er-
laubt und insoweit gerechtfertigt angesehen werden kann.

Indem ich die Frage so verstehe, setze ich zweierlei vor-
aus: 

Zum einen gehe ich davon aus, dass die Frage auf die Be-
urteilung eines Handelns abzielt. 

Zum anderen nehme ich an, dass sie auf die Beurteilung 
des Handelns einer bestimmten Art von Akteuren abzielt, 
nämlich von Kollektivpersonen. 

Erstens interpretiere ich die Frage »Gibt es einen gerech-
ten Krieg?« also so, dass sie sich nicht auf Krieg als ein Ge-
schehen, einen Zustand oder einen Sachverhalt bezieht, 
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sondern auf das mögliche moralische Recht einer handeln-
den Partei, Krieg zu führen. Unter Krieg wird dabei zwar 
grundsätzlich eine Form eines Konflikts verstanden, »an 
dem zwei oder mehr Akteure beteiligt sind«.3 Wo ich aber 
über Krieg als einen Gegenstand der moralischen Beurtei-
lung spreche, verwende ich den Ausdruck »Krieg« als Be-
zeichnung für das Kriegshandeln jeweils einer Partei. 

Verstünde man die Frage »Gibt es einen gerechten 
Krieg?« demgegenüber so, dass sie auf die moralische Beur-
teilung eines Geschehens oder eines Sachverhalts abzielte, 
dann ließe sich darauf kaum mehr erwidern als dies: dass 
Krieg ein großes Übel ist und deshalb nicht gerecht. Eine 
Antwort auf so konkrete Fragen wie die eingangs genann-
ten, ob ein Staat, der dazu in der Lage gewesen wäre, das 
moralische Recht gehabt hätte, 1915/16 den Völkermord an 
den Armeniern oder 1994 den Völkermord an der Tutsi-
Minderheit in Ruanda durch ein militärisches Eingreifen 
zu stoppen, ließe sich aus einer solchen Auskunft nicht ab-
leiten. 

Zweitens wird die Frage »Gibt es einen gerechten Krieg?« 
im Folgenden so verstanden, dass sie auf die Beurteilung 
der Handlungen von Kollektivpersonen abzielt.4 Denn in 

seiner Kernbedeutung bezeichnet ›Krieg‹ […] die Aus-
tragung eines Konflikts zwischen Staaten und/oder hier-
archisch verfassten Kollektiven (z. B. aufständischen 
oder revolutionären Bewegungen oder Teilpopulationen 
eines Staates wie beim sogenannten Bürgerkrieg), bei 
der sich mindestens eine Konfliktpartei militärischer 
Gewalt bedient.5 
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Es geht also nicht um die Kriegführung einzelner Per
sonen, wie sie sich in Nachbarschaftskriegen oder in Ehe- 
und Rosenkriegen manifestieren mag, sondern um den 
Einsatz militärischer Gewalt durch Staaten oder durch 
Kollektive, die  – wie zum Beispiel Guerillabewegungen  – 
über eine interne Struktur verfügen, welche es ihnen 
erlaubt, als Kollektiv gleichsam wie eine Person zu han-
deln. 

Die Bedeutung des Kriegsbegriffs war und ist zwar his-
torischem Wandel unterworfen,6 und der Begriff bezeich-
net heute keineswegs mehr nur die militärische Austra-
gung »symmetrischer« Konflikte zwischen politischen Ver-
bänden.7 Privatkriege zwischen Individuen werden jedoch 
nicht mit Hilfe militärischer Apparate geführt, und Gegen-
stand moralischer Beurteilung kann nicht das zufällige Zu-
sammentreffen unkoordinierter Aktivitäten Einzelner 
sein, sondern nur das Handeln eines Akteurs, der sich auch 
für eine andere Handlungsweise entscheiden könnte oder 
hätte entscheiden können. Die Frage »Gibt es einen gerech-
ten Krieg?« kann deshalb sinnvollerweise nur so verstan-
den werden, dass sie sich auf das mögliche moralische 
Recht eines Staates oder einer nichtstaatlichen Kollektiv-
person bezieht, Krieg zu führen. 

Wenn ich dort, wo ich auf ein solches moralisches Recht 
Bezug nehme, abkürzend auch von der Legitimität eines 
Krieges spreche, ist damit immer die moralische Erlaubt-
heit des Einsatzes militärischer Mittel durch jeweils eine 
Partei gemeint. Auch dort, wo ich danach frage, ob das Füh-
ren von Krieg (oder eine andere Handlung) rechtfertigbar 
oder gerechtfertigt ist, zielt die Frage auf die moralische Er-
laubtheit von Kriegshandlungen ab. 
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Im Übrigen bezeichne ich mit dem Ausdruck »Ethik« 
nicht nur eine Teildisziplin der Philosophie, sondern vor al-
lem die Theorie der Moral und das systematische Nachden-
ken über moralische Maßstäbe und moralische Fragen; mit 
dem Ausdruck »politische Philosophie« beziehe ich mich auf 
diejenige Teildisziplin der Philosophie, die politische Pro-
zesse und politisches Handeln ethisch-moralisch reflektiert.

Warum das Nachdenken über die Legitimität von Krieg 
wichtig ist

Die Vorbehalte, auf die das Nachdenken über die Legitimi-
tät von Krieg bei vielen Menschen stößt, sind durch eine 
bloße Erläuterung der Frage natürlich noch nicht ausge-
räumt. Auf drei Vorbehalte, die weit verbreitet sind, sei da-
her in diesem Abschnitt näher eingegangen. Wir können 
sie den Begünstigungsverdacht, den Apologieverdacht und 
den Nutzlosigkeitsverdacht nennen. 

(1) Im Begünstigungsverdacht artikuliert sich der Arg-
wohn, dass jedes Nachdenken über die Legitimität von 
Krieg ebenjenen denkbarer und damit auch wahrschein
licher macht. Redet, wer nach der Legitimität von Krieg 
fragt, den Krieg nicht geradezu herbei? Trägt nicht, wer so 
fragt, zur Entstehung eines politischen Klimas bei, in dem 
Krieg nicht mehr schlechthin als Unrecht begriffen, son-
dern als ein unter Umständen eben doch moralisch erlaub-
tes Mittel der Auseinandersetzung aufgefasst wird? Und 
wird das nicht letztlich dazu führen, dass die Entscheidung 
zum Einsatz militärischer Mittel immer leichtfertiger und 
bedenkenloser getroffen werden wird? 
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Meines Erachtens ist das eine verständliche, aber unbe-
gründete Sorge. Es lassen sich nämlich nur schwer empiri-
sche Belege dafür finden, dass die philosophische Reflexion 
über die Legitimität militärischer Mittel deren Einsatz ge-
wissermaßen herbeigeredet hätte. Der breite Zweifel an 
der Legitimität beispielsweise des Vietnamkrieges hat viel-
mehr gezeigt, dass die öffentliche Erörterung von Maßstä-
ben für die Legitimität des Einsatzes militärischer Mittel es 
den Regierenden erschweren kann, freiheitlich-demokrati-
schen Gesellschaften jedweden Militäreinsatz als legitim 
zu ›verkaufen‹ – sosehr die häufig genug wiederholte Vor-
bringung einer Behauptung schon allein aus psychologi-
schen Gründen Überzeugungen zu wecken und zu stabili-
sieren vermag. 

Auch in der jüngeren Vergangenheit gibt es Beispiele da-
für, dass das Nachdenken über den Krieg in freiheitlich-de-
mokratischen Gesellschaften die Begründungslast für Mili-
täreinsätze erhöht. So hat der Kosovokrieg der NATO 1999 
in Europa eine kontroverse Debatte über die Möglichkeit 
und Zulässigkeit von militärischen Interventionen ausge-
löst, die zumindest primär humanitären Zielen dienen; in 
einem Rückblick auf das Jahr 1999 bewertete sogar die 
deutsche Tagesschau die Intervention der NATO als ver-
fehlt.8 

Ein weiteres Beispiel bietet die Kritik an dem 2003 von 
den USA begonnenen Irakkrieg, die selbst unter dem Ein-
druck des scheinbar raschen militärischen Erfolgs auch in 
denjenigen europäischen Gesellschaften nicht verstumm-
te, deren Regierungen sich, wie diejenigen Großbritanni-
ens, Spaniens und Polens, für eine Beteiligung entschieden 
hatten.
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(2) Ein ähnliches Bedenken spricht der Apologieverdacht 
aus: Läuft politische Philosophie, die sich kriegsethischen 
Fragen widmet, nicht Gefahr, Regierenden auch für illegiti-
me Kriegshandlungen eine Rechtfertigung zu soufflieren, 
die es ihnen erspart, die wahren Motive ihres Handelns of-
fenzulegen? Dient ethisches Räsonnement so nicht letzt-
lich immer rechtfertigenden, apologetischen Zwecken?

Auch dieser Verdacht scheint mir nicht gegen die Erörte-
rung von Maßstäben für die Legitimität des Einsatzes mili-
tärischer Mittel zu sprechen. Es trifft zwar zu, dass krieg-
führende Parteien sich häufig auf die Moral berufen, und es 
dürfte unstrittig sein, dass dies oft geschieht, ohne dass die 
Berufung auf die Moral begründet erschiene. Das spricht 
aber nicht dafür, auf die ethische Reflexion politischen 
Handelns gleich ganz zu verzichten – im Gegenteil. Denn 
ohne kriegsethische Reflexion ließen sich Fälle, in denen 
die Moral ohne zureichenden Grund zur Rechtfertigung 
von Kriegshandlungen in Anspruch genommen wird, gar 
nicht von solchen Fällen unterscheiden, in denen die Beru-
fung einer kriegführenden Partei auf die Moral begründet 
erscheint. Ohne eine systematische Analyse der Triftigkeit 
der Argumente, die für die Legitimität von Kriegshandlun-
gen ins Feld geführt werden, ließe sich deshalb die Beru-
fung kriegführender Parteien auf die Moral in keinem Fall 
plausibel zurückweisen. Auch der Apologieverdacht ver-
mag das Nachdenken über die Legitimität des Einsatzes 
militärischer Mittel deshalb nicht zu diskreditieren. In der 
Auseinandersetzung mit ihm zeigt sich vielmehr einmal 
mehr dessen Wichtigkeit.

(3) Der Nutzlosigkeitsverdacht bringt eine grundsätzliche 
Skepsis gegenüber der moralischen Reflexion von Fragen 
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zum Ausdruck, die das Handeln von Staaten betreffen. 
Wenn selbst der auch von Deutschland ratifizierte Briand-
Kellogg-Pakt den Überfall der deutschen Wehrmacht auf 
Polen nicht verhindert hat, wenn also selbst geltendes Völ-
kerrecht den Zweiten Weltkrieg nicht zu verhindern ver-
mochte: Ist es dann nicht völlig naiv, anzunehmen, dass ein 
moralisches Urteil irgendeine positive Wirkung auf das 
Handeln von Staaten haben kann? Kommt es nicht auf der 
Ebene der Beziehungen zwischen Staaten allein auf den 
Ausgleich konfligierender Interessen, auf Konfliktmodera-
tion und intelligentes Krisenmanagement an? Bedarf es 
dazu nicht des Rechts als eines unverzichtbaren Steue-
rungsinstruments und der Politik als der Kunst des klugen 
und angemessenen Einsatzes von Macht? Und ist dazu von 
moralischen Überlegungen nicht am allerwenigsten ein 
Beitrag zu erwarten?

In Fragen wie diesen, die dem Nutzlosigkeitsverdacht 
Ausdruck verleihen, artikuliert sich ein instrumentalisti-
sches Missverständnis der Aufgabe von Ethik und politi-
scher Philosophie. Die systematische, dem unparteilichen 
Standpunkt der Moral, dem sogenannten moral point of 
view, verpflichtete ethische Reflexion, die Aufgabe dieser 
philosophischen Disziplinen ist, kann zwar unter Umstän-
den auch zu moralischem Handeln motivieren. Zunächst 
aber sucht sie – und zwar auch dann, wenn sie Fragen der 
internationalen Politik betrifft  – zu ermitteln, welches 
Handeln moralische Intuitionen, die alle oder zumindest 
außerordentlich viele Menschen teilen, gebieten und wel-
che Handlungsweisen ihnen zufolge unerlaubt sind. Die 
Annahme, sie wäre nur dann sinnvoll, wenn sie in der po
litischen Praxis unmittelbare Wirkung zu entfalten ver
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möchte, verkennt daher das primäre Ziel der philosophi-
schen Suche nach überzeugenden Maßstäben, an denen 
sich unser moralisches Urteil orientieren und positives 
Recht gemessen werden kann.

Ethik und politische Philosophie sollten sich anderer-
seits aber auch vor allzu großer Kleingläubigkeit hüten: 
Wäre die Moral in politischen Fragen tatsächlich so kraftlos 
und ohnmächtig, wie es jener politikwissenschaftliche 
»Realismus« glauben machen will, der mit nimmermüdem 
Eifer die »Vergeßt Kant!«9-Posaune bläst, dann ließe sich 
kaum erklären, warum selbst die rücksichtslosesten Dikta-
toren oft bestrebt sind, ihr Handeln moralisch zu rechtfer-
tigen. Vielmehr scheint es, als habe Kant die »Huldigung, 
die jeder Staat dem [naturrechtlichen] Rechtsbegriffe (we-
nigstens den Worten nach) leistet«, mit Grund als Beweis 
dafür gewertet, »dass eine […] moralische Anlage im Men-
schen anzutreffen sei«.10 Und es spricht Bände (und zeigt, 
für wie ›gefährlich‹ ein Kriegsbefürworter die Theorie des 
gerechten Krieges zu halten vermag), dass der dem NS-Re-
gime eng verbundene deutsche Staatsrechtler Carl Schmitt 
1938, ein Jahr vor dem Überfall der deutschen Wehrmacht 
auf Polen, die »Wendung« des Völkerrechts »zum diskrimi-
nierenden Kriegsbegriff« scharf attackiert – und zwar aus-
drücklich mit Rücksicht auf »eine Frage von elementarster 
praktischer Bedeutung, nämlich die Frage der Neutralität in 
einem etwaigen künftigen Kriege«, und nicht ohne den 
Hinweis, 

daß der erste beachtliche Versuch, der Unterscheidung 
von gerechtem und ungerechtem Krieg auf dem Wege 
über das Neutralitätsrecht praktische Wirkungen zu 
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verschaffen, während des [Ersten] Weltkrieges gegen 
Deutschland von belgischer Seite unternommen wor-
den ist.11 

Argumente vermögen allerdings nicht im buchstäblichen 
Sinn zu zwingen. Das philosophische Nachdenken über 
Maßstäbe, an denen die Legitimität eines Krieges zu mes-
sen wäre, kann deshalb nicht schon als solches, gleichsam 
aus eigener Kraft, illegitime Kriege verhindern. Es wäre da-
zu selbst dann nicht in der Lage, wenn es stets zu einem 
konsensfähigen Ergebnis führen würde. Das Nachdenken 
über Maßstäbe, an denen sich die Legitimität eines Krieges 
messen lässt, kann jedoch einen Beitrag dazu leisten, dass 
die Entscheidung für den Einsatz militärischer Mittel für 
eine Regierung, die sie trifft, national und international 
mit einer angemessen hohen Begründungslast verbunden 
ist. Darüber hinaus ist es unverzichtbar für eine Weiterent-
wicklung des Völkerrechts, die nicht nur den Interessen ei-
niger mächtiger Staaten Rechnung trägt. Denn wenn der 
Inhalt völkerrechtlicher Normen nicht allein von zufälligen 
Machtverhältnissen abhängen, sondern auch diskursiv ge-
rechtfertigt werden können soll, dann bedarf es zur Ge-
winnung konsensfähiger völkerrechtlicher Grundsätze 
und Normen intensiver ethisch-moralischer Reflexion. 

Im Übrigen trifft es zwar zu, dass ethische Überlegungen 
der Rechtfertigung politischer Entscheidungen dienen 
können. Wer politische Entscheidungen grundsätzlich für 
rechtfertigungsbedürftig erachtet, wird darin aber keinen 
Mangel der ethischen Reflexion erblicken. Tatsächlich wäre 
es absurd, auf die argumentative Prüfung der Legitimität 
des Einsatzes militärischer Mittel deshalb zu verzichten, 
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weil ihr Resultat gegebenenfalls auch dazu verwendet wer-
den kann, den Einsatz militärischer Mittel zu rechtfertigen. 
Durch den prinzipiellen Verzicht auf die ethische Erörte-
rung der Legitimität militärischer Mittel begäbe man sich 
nämlich der Möglichkeit, die Entscheidung für einen be-
stimmten Krieg jenseits bloßer Klugheits- und Zweckmä-
ßigkeitserwägungen aus moralischen Gründen zu kritisie-
ren. Denn nur der, der sich darüber Rechenschaft zu geben 
vermag, unter welchen Bedingungen ein Krieg, wenn 
überhaupt, moralisch erlaubt ist, kann sich über die  – von 
wem auch immer – behauptete Legitimität eines bestimm-
ten Krieges ein kritisches Urteil bilden. Und es gibt durch-
aus Belege dafür, dass die nachträgliche Analyse einer ge-
waltsamen Auseinandersetzung im Lichte der Theorie des 
gerechten Krieges die kritische Selbstreflexion und die Ein-
sicht, ungerecht gehandelt zu haben, auf Seiten aller be
teiligten Parteien zu befördern vermag. Ein gutes Beispiel 
dafür bietet die Bezugnahme der südafrikanischen Wahr-
heits- und Versöhnungskommission auf die just war 
theory.12

Völkerrecht und Moral gebieten nicht immer dasselbe

Das Völkerrecht kennt heute allerdings mit Ausnahme der 
Selbstverteidigung eines angegriffenen Staates keinen legi-
timen Kriegsgrund mehr.13 Wer danach fragt, ob es einen 
gerechten Krieg gibt, muss deshalb auch auf den Einwand 
gefasst sein, er werfe eine Frage auf, die sich durch die völ-
kerrechtliche Ächtung des Angriffskrieges glücklicherwei-
se längst erledigt habe. 
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Der Einwand verkennt jedoch das Verhältnis von Moral 
und (positivem) Recht. Denn was für Recht und Moral ge-
nerell gilt, trifft auch auf Völkerrecht und Moral zu: Beide 
gebieten nicht immer dasselbe. Auch wenn ein Angriffs-
krieg völkerrechtlich verboten ist, könnte er moralisch er-
laubt oder sogar geboten sein. Denn auch für das Handeln 
von Kollektivpersonen gilt, dass sich weder von der Illega-
lität einer Handlung auf ihre Illegitimität noch umgekehrt 
von der Illegitimität eines Aktes auf dessen Illegalität 
schließen lässt. Die politische Philosophie darf sich deshalb 
bei der moralischen Beurteilung des Handelns von Staaten 
und anderen Kollektivpersonen nicht durch den jeweiligen 
Entwicklungsstand des Völkerrechts gebunden wähnen. 
Ihre Aufgabe, zur Weiterentwicklung (und nötigenfalls 
eben auch zu einer Revision) des Völkerrechts anzuregen 
und beizutragen, könnte sie sonst nämlich nicht erfüllen.

Auch wer dem heute geltenden Völkerrecht eine Kon-
flikten vorbeugende und Konflikte befriedende Wirkung 
zuspricht, die nicht leichtfertig moralischen Erwägungen 
preisgegeben werden dürfe, sollte die prinzipielle Diffe-
renz von Legitimität und Legalität und die aus ihr resultie-
rende Aufgabenteilung von politischer Philosophie und 
Völkerrechtswissenschaft anerkennen. Ohne den mora
lischen Stachel wäre es nämlich kaum zu jener völkerrecht-
lichen Ächtung des Angriffskrieges gekommen, die vielen 
heute bewahrenswert erscheint: Der Gründung des Völ-
kerbunds gingen zahlreiche Initiativen privater Vereini-
gungen und einzelner Politiker voraus, die um der Frie-
denssicherung willen eine solche internationale Institution 
forderten.14 Und Hans Kelsen (1881–1973) hat zu Recht dar-
an erinnert, 
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dass die Theorie des bellum iustum die Grundlage sehr 
wichtiger Dokumente des positiven Völkerrechts bildet, 
nämlich des Vertrags von Versailles, des Völkerbund-
Schlusses und des [Briand-]Kellogg-Pakts.15 

Erkennt man die prinzipielle Differenz von Legitimität und 
Legalität an, ist damit allerdings noch nicht darüber ent-
schieden, ob der Moral oder dem (Völker-)Recht der Vor-
rang gebührt, wenn sie unterschiedliche Handlungen ge-
bieten. Ich komme auf diese Frage im sechsten Kapitel noch 
einmal ausführlich zurück.
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2.  Ist Krieg prinzipiell illegitim?

Zwei zentrale Voraussetzungen, die ich mit den klassischen 
Vertretern der Theorie des gerechten Krieges teile, möchte 
ich ausdrücklich hervorheben:

(1)	 Wer danach fragt, unter welchen Bedingungen ein 
Krieg moralisch erlaubt und womöglich sogar gebo-
ten ist, geht davon aus, dass Krieg kein allgemein er-
laubtes Mittel der Politik ist. 

(2)	 Wer nach den Bedingungen fragt, unter denen ein 
Krieg moralisch erlaubt und womöglich sogar gebo-
ten ist, setzt aber auch voraus, dass Krieg nicht prinzi-
piell illegitim – also nicht prinzipiell moralisch verbo-
ten  – ist, sondern unter bestimmten Bedingungen 
moralisch gerechtfertigt werden kann.

Für beide Annahmen sprechen triftige Gründe. 

Krieg ist kein generell erlaubtes Mittel der Politik

Dass Krieg kein generell erlaubtes Mittel der Politik ist, ist 
nicht selbstverständlich. Von Aristoteles (384–322 v. u. Z.) 
über Machiavelli (1469–1527) bis hin zu Carl von Clausewitz 
(1780–1831) und Carl Schmitt (1888–1985) reicht eine Tradi-
tionslinie der Kriegstheorie, die diese Voraussetzung nicht 
teilt. Gilt der Krieg Aristoteles als ein Mittel des Erwerbs16, 
so gilt er Machiavelli als ein Mittel des Gebietserwerbs und 
der Politik schlechthin.17 Für Clausewitz war er schlicht ein 
Mittel, »dem Feinde unseren Willen aufzudringen«.18
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Angesichts von Massenvernichtungswaffen, die jeden 
Erdteil bedrohen, erscheint ein derart instrumentalisti-
sches Verständnis von Krieg heute als unhaltbar. Zu groß 
sind die Opfer, die Krieg fordert, und die Schäden und Ge-
fahren, die er mit sich bringt, als dass er sich als ein generell 
erlaubtes Mittel politischen Handelns begreifen ließe: Al-
lein die sieben blutigsten Kriege der neueren Geschichte 
(1. Zweiter Weltkrieg, 2. Erster Weltkrieg, 3. Napoleonische 
Kriege, 4. Koreakrieg, 5. Krieg in Kambodscha, 6. Vietnam-
krieg, 7.  Spanischer Bürgerkrieg) haben zwischen 63 und 
80 Millionen Menschen das Leben gekostet.19

Das instrumentalistische Verständnis von Krieg, das ihn 
als eines der Mittel sieht, die der Politik zu Gebote stehen, 
hat allerdings schon früh Widerspruch hervorgerufen, 
welcher in der langen Geschichte der Theorie des gerechten 
Krieges vielfachen Ausdruck gefunden hat. Dass Krieg ein 
extremes Übel ist, das unermessliches Leid über Menschen 
bringt, eine Vielzahl von Todesopfern fordert und Wohl-
stand und die materielle Grundlage des Lebens vieler Men-
schen vernichtet, lässt sich deshalb nicht als Einwand gegen 
die Frage nach der Möglichkeit eines gerechten Krieges aus-
spielen, sondern bildet im Gegenteil deren unverzichtba-
ren Ausgangspunkt. Krieg ist in der Sicht derjenigen, die 
nach der moralischen Erlaubtheit des Einsatzes militäri-
scher Mittel fragen, weder ein moralisches Gut noch gar ein 
(und sei es unter bestimmten historischen Bedingungen) 
unverzichtbarer »Lehrmeister«20. In ihren Augen ist Krieg 
so furchtbar, dass es Herrschaftsverbänden moralisch nicht 
erlaubt sein kann, sich militärischer Mittel zu bedienen, wo 
immer dies Erfolg verspricht und ihnen vorteilhaft er-
scheint. Es ist diese Voraussetzung, unter der die Frage na-




